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Auf Antrag der DB Netz AG (Vorhabenträgerin), vertreten durch die DB Projekt 

Stuttgart-Ulm GmbH erlässt das Eisenbahn-Bundesamt nach § 18 Allgemeines 

Eisenbahngesetz (AEG) i. V. m. § 76 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

und § 18d AEG folgenden 

.. 
Anderungsplanfeststellungsbeschluss: 

A. Verfügender Teil 

A.1 Feststellung des Plans 

Der Plan für das Vorhaben Großprojekt Stuttgart-Ulm, Planfeststellungsabschnitt 

(PFA) 2.1 a/b 5. Planänderung (PÄ) ,,Optimierung Kleine Wendlinger Kurve (KWK), 

Anpassung Sonic-Boom-Bauwerke West und Ost", wird festgestellt. Der 

ursprüngliche Plan wird aufgehoben, soweit er mit dem neuen Plan nicht 

übereinstimmt, ersetzt oder ergänzt wird. Im Übrigen bleibt der festgestellte Plan 

einschließlich seiner Nebenbestimmungen unberührt. 

Gegenstand des Vorhabens sind im Wesentlichen folgende Änderungen: 

• Änderung der Trassierung der Kleinen Wendlinger Kurve (KWK) 

• Änderung der Trogbreite am Nordportal des KWK-Tunnels zur Unterbringung 

eines Fluchtweges 

• Änderung des Querschnittes des KWK-Tunnels 

• Änderung der Stützwand 1. d. B. am Portal Süd des KWK-Tunnels 

• Entfall der Stützwand im Bereich der Einfädelung der KWK in die 

Bestandsstrecke 4600 Plochingen - Tübingen - lmmendingen (auf Höhe der 

Daimlerstraße in Oberboihingen) 

• Änderung des Entwässerungskonzeptes mit Ableitung des Wassers aus dem 

Trogbauwerk am Tunnelportal Nord der KWK in den Voreinschnitt Süd des 

KWK-Tunnels 

• Ausbildung von Sickerstützscheiben in den Voreinschnitten Nord und Süd des 

KWK-Tunnels 
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• Änderung der Zufahrtsmöglichkeit zum Regenrückhaltebecken/Havariebecken 

im Voreinschnitt Süd der KWK 

• Anpassungen an den Sonic-Boom-Bauwerken West und Ost 

• Eingriffsreduzierung aufgrund der Vollsperrung der L 1250 während des Neu

baus der Straßenüberführung L 1250 

• Änderung Zuordnung von Bauwerken im Bauwerksverzeichnis 

A.2 Planunterlagen 

Der Plan besteht aus folgenden Unterlagen: 

Anlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

1 Erläuterungsbericht vom 17.07.2017, 23 Seiten genehmigt 

3D Auszug aus dem Bauwerksverzeichnis, Seiten 14-16, 18, 27, 36, ändert Anlage 
37, 39, 42, 43, 43-1,44,44-1,45, 45, 57, 108,.108-1, 128, km 3C 
25,200 bis 36.260 vom 17.07.2017 

4.1 Lageplan km 25,200 bis 25,674, GZA-km 0,230 ... 0,347, KWK- ersetzt 
Blatt 1 B km 0,00 ... 0,087, Stand: 24.03.2017 Anlage 4.1 
von 23 Blatt 1A 

4.1 Lageplan NBS km 25,674 ... 26,472, GZA km 0,347 ... 1,132, ersetzt 
Blatt 28 KWK km 0,087 ... 0,496, Stand 24.03.2017 Anlage 4.1 
von 23 Blatt 2A 

4.1 Lageplan NBS km 34,048 ... 34,947, Stand 30.11.2015 ersetzt 
Blatt Anlage 4.1 
128 Blatt 12A 

von 23 

4.1, Lageplan KWK km 0,496 ... 0,735, Stand 30.11.2015 ersetzt 
Blatt Anlage 4.1 
16A Blatt 16 

von 23 

4.1, Lageplan Strecke 4600, km 8,037 ... 8,688 / KWK km 0, 735 ... ersetzt 
Blatt 1,089, Stand 30.11.2015 Anlage 4.1 
178 Blatt 17A 

von 23 ! 

4.1, Lageplan Strecke 4600, km 8,688 ... 9,382, Stand 30.11.2015 ersetzt 
Blatt Anlage 4.1 
188 Blatt 18 A 

von 23 

7.2, Bauwerksplan Sonic-Boom-Maßnahmen Portal West, Lageplan ersetzt 
Blatt und Querschnitte, Stand 17.07.2017 Anlage 7.2 
108 Blatt 10A 

von 21 

7.2, Bauwerksplan Sonic-Boom-Maßnahmen Portal Ost, Lageplan ersetzt 
Blatt und Schnitte, Stand 17.07.2017 Anlage 7.2 
118 Blatt 11A 

von 21 
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Anlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

7.2, Bauwerksplan Trog/Tunnel KWK, Lageplan, Stand 17.07.2017 ersetzt 
Blatt Anlage 7.2 
17A Blatt 17 

von 21 

7.2, Bauwerksplan Trog/Tunnel KWK, Längsschnitt, Stand ersetzt 
Blatt 17.07.2017 Anlage 7.2 
18A Blatt 18 

von 21 

7.2, Bauwerksplan Trog/Tunnel KWK, Querschnitte 3-6 und Ansicht ersetzt 
Blatt Südportal, Stand 17.07.2017 Anlage 7.2 
19A Blatt 19 

von 21 zur 
Information 

7.2, Bauwerksplan Trog/Tunnel KWK, Querschnitte Trog, Stand ersetzt 
Blatt 17.07.2017 Anlage 7.2 
20A Blatt 20 

von 21 

7.4, Bauwerksplan Stützwand KWK Süd, Stand 17.07.2017 ersetzt 
Blatt 6A Anlage 7.4 
von 6 Blatt 6 

Anlage Auszug aus dem Grunderwerbsverzeichnis, Stand 17.07.2017 ändert Anlage 
9.10 9.1C 

9.3, Grunderwerbsplan km 25,200 ... 25,674, GZA-km 0,230 ... 0,347, ersetzt 
Blatt KWK-km 0,00 ... 0,087, Stand 17.07.2017 Anlage 9.3 

1C von Blatt 1 B 
19 

9.3, Grunderwerbsplan NBS km 25,674 ... 26,472, GZA km 0,347 ... ersetzt 
Blatt 1, 132, KWK km 0,087 ... 0,496, Stand 17.07.2017 Anlage 9.3 

20 von Blatt 2C 
19 

9.3, Grunderwerbsplan NBS km 34,048 ... 34,947,Stand 17.07.2017 ersetzt 
Blatt Anlage 9.3 
128 Blatt 12A 

von 19 

9.3, Grunderwerbsplan GZA km 0,000 ... 0,230, Stand 17.07.2017 ersetzt 
Blatt Anlage 9.3 
150 Blatt 15C 

·von 19 

9.3, Grunderwerbsplan Strecke 4600 km 8,037 ... 8,688 / KWK km ersetzt 
Blatt 0,735 ... 1,089, Stand 17.07.2017 Anlage 9.3 
17C Blatt 178 

von 19 

9.3, Grunderwerbsplan Strecke 4600 km 8,688 ... 9,382, Stand ersetzt 
Blatt 17.07.2017 Anlage 9.3 
18A Blatt 18 

von 19 

13.5A ,,Schall- und erschütterungstechnische Untersuchungen": Schall- ändert Anlage 
und erschütterungstechnische Stellungnahme zur „Bewertung ei- 13.5 
ner Trassierungsänderung an der Bestandsstrecke 4600 im zur 
Bereich Oberboihingen", Stand 24.07.2017 Information 

13.6A ,,Akustische Bewertung der MOW-lmmissionen am Albvor- ändert Anlage 

Seite 5 von 23 



Änderungsplanfeststellungsbeschluss gemäß§ 18 AEG i. V. m. § 76 Abs. 3 VwVfG und § 18d AEG für das Vorhaben PFA 
2.1a/b, NBS Wendlingen- Ulm, Albvorland, 5. PÄ „Optimierung Kleine Wendlinger Kurve (KWK), Anpassung Sonic-Boom

Bauwerke West und Ost", Az.. 591pä/012-2017#005 vom 26.10.2017 

Anlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

landtunnel gern. Ril 853.1002A01", Stand 31.03.2014 13.6 
zur 
Information 

15.28 Auszug aus den Wasserrechtlichen Tatbeständen vom ersetzt 
15.04.2016 mit Änderungen im Tabellenverzeichnis und auf den teilweise und 
Seiten 1-5, 9, 15, 30, 33, 34 ändert Anlage 

15.2A 

15.4, Lageplan Streckenentwässerung, km 25,200 ... 25,674, GZA-km ersetzt 
Blatt 1 B 0,230 ... 0,347, KWK-km 0,000 ... 0,087, Stand 17.07.2017 Anlage 15.4 
von 11 Blatt 1A 

15.4, Lageplan Streckenentwässerung, km 25,674 ... 26,472, Stand ersetzt 
Blatt 48 17.07.2017 Anlage 15.4 
von 11 Blatt 4A 

15.4, Lageplan Streckenentwässerung, Strecke 4600,-km 8,037 ... ersetzt 
Blatt 8,688, KWK-km 0,735 ... 1,089, Stand 17.07.2017 Anlage 15.4 
10B Blatt 10A 

von 11 

15.4, Lageplan Streckenentwässerung, KWK-km 0,496 ... 0, 735, Stand ersetzt 
Blatt 17.07.2017 Anlage 15.4 
11A Blatt 11 

von 11 

15.7, Regelquerschnitt Streckenentwässerung KWK, freie Strecke mit ersetzt 
Blatt SA Tiefendrainage, Stand 30.11.2015 Anlage 15.7 
von 5 Blatt 5 

16.4, Lageplan BE und Transportwege, km 25,200 ... 26,722 (mit GZA ersetzt 
Blatt 1 B und L 1250), Stand 17.07.2017 Anlage 16.4 
von 5 Blatt 1A 

zur 
Information 

Trassierungsentwurf Anbindung Kleine Wendlinger Kurve (KWK) zur 
Strecke 4600 km 8,4-8,9 und Strecke 4614 Information 

Gesamtinhaltsverzeichnis der Planfeststellungsunterlagen NBS zur 
Stuttgart Augsburg, Bereich Wendlingen - Ulm, PFA 2.1 a/b Information 
Wendlignen - Kirchheim 

A.3 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Befreiungen 

Die im Planfeststellungsbeschluss des Planfestsstellungsabschnitts 2.1 a/b vom 

23.03.2015, Az. 591ppw/029-2300#010, erteilten wasserrechtlichen Erlaubnisse 

werden im Benehmen mit den zuständigen Wasserbehörden für den Neubau des 

Regenrückhaltekanals KWK, für die von 12 auf 60m verlängerte Verrohrung des 

Bachlaufs (Wassergraben nördlich Oberboihingen) und d_ie von 145m auf 95m 

verringerte Verrohrung des vorgenannten Wassergrabens modifiziert. Die in Anlage 

15.2B, Wasserrechtliche Tatbestände, Tabellen 5, 7 und 8 beschriebenen 

Benutzungen werden erteilt. Wasserrechtliche Erlaubnisse und Befreiungen werden 
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außerdem für das notwendige, kurzfristige Aufdecken von Schichtwasser bei 

Verlegen und Verrohren gemäß Wasserhaushaltsgesetz und Wassergesetz für 

Baden-Württemberg erteilt. Im Übrigen bleibt es bei den im 

Planfeststellungsbeschluss vom 23.03.2015 ausgesprochenen Erlaubnissen und 

Befreiungen, sowie der Begründung im vorgenannten Beschluss unter Ziffer B 3.9. 

A.4 Zusagen der Vorhabenträgerin 

Soweit die Vorhabenträgerin im laufe des Verfahrens Zusagen gemacht oder 

Absprachen getroffen und damit Forderungen und Einwendungen Rechnung 

getragen hat, sind diese nur insoweit Gegenstand dieser Plangenehmigung, als sie 

ihren Niederschlag in den genehmigten Planunterlagen gefunden haben oder in der 

Plangenehmigung nachfolgend dokumentiert sind. 

A.4.1 Zusage gegenüber der Stadt Wendlingen am Neckar 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass bei erfolgreichem Abschluss des Verfahrens eine 

Berücksichtigung der Veränderungen beim Grunderwerb stattfindet und die Verträge 

über den Erwerb der für die Neubaustrecke benötigten stadteigenen Grundstücke 

und Grundstücksteile eingearbeitet werden. (Stellungnahme der Vorhabenträgerin in 

lfd. Nr. 01/03 der Einwendungsbearbeitung „TÖB" vom 28.09.2017). 

A.4.2 Zusage gegenüber Privaten 

Die Vorhabenträgerin sagt passive Lärmschutzmaßnahmen zu, wie sie in der schall

und erschütterungstechnische Stellungnahme in Anlage 13.5A beschrieben werden, 

siehe auch Anlage 1, Erläuterungsbericht, S. 18. 

A.4.3 Zusage im Bereich Entwässerung 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, dass der Regenrückhaltekanal nach dem Stand der 

Technik zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und zu reinigen ist. 

Bei Leerung und Reinigung des Regenrückhaltekanals (RRK KWK) erfolgt eine 

geordnete Entsorgung des abgesetzten Schlamms. Außerdem sagt die 

Vorhabenträgerin zu, für den Regenrückhaltekanal (RRK KWK) ein Beckenbuch 

aufzustellen und zu führen. (Stellungnahme der Vorhabenträgerin in lfd. Nr. 05/09-

05/12 der Einwendungsbearbeitung „TÖB'' vom 28.09.2017). 
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A.5 Entscheidung über Einwendungen, Forderungen, Hinweise und Anträge 

Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die von 

Behörden und Stellen geäußerten Forderungen, Hinweise und Anträge werden 

zurückgewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich nicht auf andere 

Weise erledigt haben. 

A.6 Sofortige Vollziehung 

Die Plangenehmigung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

A. 7 Gebühr und Auslagen 

Die Gebühr und die Auslagen für das Verfahren trägt die Vorhabenträgerin. Die Höhe 

der Gebühr und der Auslagen wird in ein~m gesonderten Bescheid festgesetzt. 
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B. Begründung 

8.1 Sachverhalt 

8.1.1 Vorhaben 

Das Bauvorhaben Planfeststellungsabschnitt 2.1 a/b 5. PÄ „Optimierung KWK, 

Anpassung Sonic-Boom-Bauwerke Ost und Wes"t hat im Wesentlichen 

Optimierungen an der sogenannten Kleinen Wendlinger Kurve (KWK) zum 

Gegenstand, die sowohl die Trassierung, als auch die Tunnelbauwerke betrifft. 

Durch die Planänderung wird die Trassierung der KWK so angepasst, dass die 

Anschlüsse im Norden an die NBS (Weiche 201) und im Süden an die 

Bestandsstrecke 4600 Plochingen - Tübingen - lmmendingen (Weiche 101) 

verbessert werden. Dabei wird im Bereich der Weiche 201 auf der NBS der 

Zweiggleisradius geringfügig geändert. Innerhalb der Strecke 4600 wird im Zuge der 

Planänderung eine geänderte Form der Bogenweichen installiert. Beim Anschluss an 

die Strecke· 4600 wird nunmehr eine Verschiebung der Geleise auf der 

Bestandsstrecke um bis zu 3 m in Richtung Westen zur Daimler Straßen hin 

vermieden. Lediglich eine Verschiebung um maximal 25 cm ist nunmehr von Nöten. 

Dadurch kann beispielsweise die bislang geplante Stützwand Daimlerstraße entfallen. 

Zu einer größeren Trogbreite am Nordportal des KWK-Tunnels führt die 

Berücksichtigung der .aktuellen Richtlinie „Anforderungen des Brand und 

Katastrophenschutzes an Planung Bau und Betrieb von Schienenwegen nach AEG". 

Das anfallende Oberflächenwasser aus dem Trogbauwerk Nord wird nicht mehr über 

eine Freispiegelleitung entgegen der Gefällerichtung des KWK-Gleises in Richtung 

des Voreinschnitts Nord in den Neckar geleitet. Stattdessen soll über eine 

Sammelleitung das Oberflächenwasser nach Süden durch den Tunnel hindurch bis in 

den Voreinschnitt Süd der KWK hin zum Neckar geführt werden. Damit entfällt der 

zusätzliche Eingriff in die Schutzgüter Grundwasser und Boden, den die 

ursprüngliche Entwässerungsplanung verursachte. Die in den Neckar abzuleitende 

Wassermenge wird nicht erhöht. Dazu wird ein Druckbauwerk in Form eines 

Regenrückhaltekanals errichtet, der zusätzlich die Funktion eines Havariebeckens 

übernehmen kann. 
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Aufgrund vertiefter baugrundgutachterlicher Untersuchungen werden zur Wahrung 

der Standsicherheit der Böschungen bei den Voreinschnitten Nord und Süd 

Sickerstützscheiben ausgebildet. 

Durch abgeschlossene Baumaßnahmen der Straßenbauverwaltung konnte die 

Zufahrtsmöglichkeit zum Regenrückhaltebecke_n l Havariebecken im Voreinschnitt 

Süd der KWK angepasst und verkürzt werden. In diesem Zuge wurde die vorhandene 

Wendemöglichkeit optimiert und eine zusätzliche Zuwegung zum Pumpenschacht 

vorgesehen. Die benötigte Fläche verringert sich dadurch. 

Sowohl am Sonic-Boom-Bauwerk West als auch am Sonic-Boom-Bauwerk Ost 

ändern sich die Entlüftungsöffnungen, um den prognostizierten Luftschall bei Ein- und 

Ausfahren der Züge zu minimieren. Das Bauwerk Ost wird um 1 Om verkürzt, sodass 

sich der Tunnel in offener Bauweise entsprechend verlängert. 

Durch die Planänderung werden Eingriffe in Hangböschungen während des Neubaus 

der Strecküberführung der Landesstraße L 1250 verringert und dabei zusätzlich ein 

Streifen von 1 m vorübergehend in Anspruch genommen. 

B.1.2 Verfahren 

Die DB Netz AG, vertreten durch die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (im Folgenden: 

Vorhabenträgerin) hat mit Schreiben vom 07.04.2017, Az. 2.1 DMS/IK2017.04.07/01, 

eine Entscheidung nach § 18 AEG i. V. m. § 76 Abs. 3 VwVfG für das Vorhaben „PFA 

2.1 a/b 5. PÄ Optimierung KWK, Anpassung Sonic-Boom-Bauwerke West und Ost" 

beantragt. Der Antrag ist am 13.04.2017 beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle 

Karlsruhe/Stuttgart, eingegangen. 

Es bedarf weder eines Anhörungsverfahrens noch der öffentlichen Bekanntgabe 

dieser Entscheidung, weil es sich um eine Planänderung von unwesentlicher 

Bedeutung handelt t§ 18 AEG i. V. m. § 76 Abs. 3 VwVfG). Vgl. hierzu Ziffer B.2.1. 

Mit verfahrensleitender Verfügung vom 04.07.2017, Az. 591pä/012-2017#005, hat 

das Eisenbahn-Bundesamt festgestellt, dass für das gegenständliche Vorhaben keine 

Verpflichtung auf Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§ 3a 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) a. F. ). 
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Mit Schreiben vom 28.06.2017 wurde die Vorhabenträgerin um Bearbeitung der 

Planunterlagen gebeten. Die Unterlagen wurden mit Schreiben vom 30.07.2017 

wieder vorgelegt. 

Das Eisenbahn Bundesamt hat im Planänderungsverfahren mit Schreiben vom 

07.08.2017 Stellungnahmen von folgenden Trägern öffentlicher Belange eingeholt: 

Regierungspräsidium Stuttgart 

Landratsamt Esslingen 

Stadt Wendtlingen am Neckar 

Gemeinde Oberboihingen 

Gemeinde Oettingen unter Teck 

Das Eisenbahn Bundesamt hat außerdem mit Schreiben vom 08.08.2017 den 

anerkannten Umweltverbänden Gelegenheit zur Stellungnahme gegeb~n. 

Mit Schreiben vom 08.08.2017 wurden sämtlichen Grundstücksbetroffenen, welche 

durch die Planänderung in Ihren Rechten betroffen sind und der Planänderung nicht 

vorab schriftlich zugestimmt haben, die Möglichkeit einer Stellungnahme eingeräumt. 

Folgende Stellungnahmen enthalten keine Bedenken, Forderungen oder 

Empfehlungen: 

Lfd. Nr. Bezeichnun 
1. Stadt Wendlin en am Neckar, Stellun nahme vom 22.8.2017 

Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 
2. Regierungspräsidium Stuttgart, gesamthafte 

Stellungnahme vom 11.09.2017 

• Referat 16 Brandschutz (keine Bedenken) 

• Abteilung 3 Landwirtschaft 

• Abteilung 4 Straßenbauverwaltung 

• Abteilung 5 Umwelt 

3. Landratsamt Esslingen, Gesamtstellungnahme vom 11.9.2017: 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 

• Entwässerung 

• Grundwasserabsatz 

• vorsorgender Bodenschutzabsatz 

• wasserrechtliche Tatbestände 

• Immissionsschutz 

4. Gemeinde Oberboihingen, Stellungnahme vom 14.8.2017 

Beschlussfassung des Gemeinderats der Gemeinde 

Oberboihingen vom 26.07.2017 

5. Einwender 01, Schreiben vom 17.08.2017 
6. Einwender 02, Schreiben vom 18.08.2017 

8.2 Verfahrensrechtliche Bewertung 

B.2.1 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die vorliegende planungsrechtliche Entscheidung ist § 18 AEG 

i. V. m. § 76 Abs. 3. VwVfG und § 18d AEG. Betriebsanlagen der Eisenbahn 

einschließlich der Bahnstromfernleitungen dürfen nur gebaut oder geändert werden, 

wenn der Plan zuvor festgestellt worden ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem 

Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der 

Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 

Bei Panänderungen von unwesentlicher Bedeutung, die vor Feststellung des 

Vorhabens erfolgen, bedarf es nach § 18 AEG in Verbindung mit § 76 Abs. 3 VwVfG 

und § 18d AEG keines Anhörungsverfahrens und keiner öffentlichen Bekanntgabe 

des Änderungsplanfeststellungsbeschlusses. 

Die . beantragte Änderung ist von unwesentlicher Bedeutung. Weder 

Abwägungsvorgang noch -ergebnis werden hierdurch nach Struktur und · 1nhalt 

berührt. Die Frage sachgerechter Zielsetzung und Abwägung im Sinne der 

Gesamtplanung wird also nicht erneut aufgeworfen. Umfang, Zweck und 

Gesamtauswirkungen des Vorhabens bleiben im Wesentlichen gleich, lediglich 

bestimmte räumlich und sachlich abgrenzbare Teile werden geändert. 

Das Eisenbahn-Bundesamt stellte am 23.03.2015 den Plan für den Umbau des 

Bahnknotens Stuttgart „Projekt Stuttgart-Ulm", PFA 2.1 a/b, NBS Wendlingen - Ulm, 
Seite 12 von 23 



Änderungsplanfeststellungsbeschluss gemäß§ 18 AEG i. V. m. § 76 Abs. 3 VwVfG und§ 18d AEG für das Vorhaben PFA 
2.1a/b, NBS Wendlingen- Ulm, Albvorland, 5. PÄ „Optimierung Kleine Wendlinger Kurve (KWK}, Anpassung Sonic-Boom-

Bauwerke West und Ost", Az. 591pä/012-2017#005 vom 26.10.2017 · 

Albvorland, fest. Mit dem Vorhaben wurde daraufhin begonnen. Es sind bislang nur 

Teile des Vorhabens umgesetzt. 

Die Gradiente der Kleinen Wendlinger Kurve wird durch die Planänderung so 

angepasst, dass die· Anschlüsse im Norden an die NBS (Weiche 201) und im Süden 

an die Bestandsstrecke 4600 Plochingen-Tübingen-lmmendingen (Weiche 101) 

verbessert werden und die geplante Weichenverbindung innerhalb der Strecke 4600 

für die Anbindung der KWK durch eine neue Weichenform optimiert wird. 

Außerdem werden die Tragbreite am Nordportal sowie der Querschnitt des KWK

Tunnels zur Unterbringung eines Fluchtweges nach aktuellem Regelwerk geringfügig 

geändert. Am Portal Süd des KWK-Tunnels wird die Stützwand leicht vergrößert. 

Zusätzlich entfällt die Stützwand im Bereich der Einfädelung der KWK in die 

Bestandsstrecke 4600 Plochingen-Tübingen-lmmendingen auf Höhe der 

Daimlerstraße in Oberboihingen. 

Eine geringfügige Änderung erfährt das Entwässerungskonzept. 

An den Sonic-Boom-Bauwerken West und Ost werden bauliche Anpassungen 

vorgenommen, um den Nachweis zu den Mikrodruckwellen zu erbringen. So werden 

die Entlüftungsöffnungen angepasst. Das Sonic-Boom-Bauwerken Ost wird zudem 

um 10 Meter verkürzt. 

In der Planänderung zusätzlich vorgesehen, dass die bislang plahfestgestellten 

Umleitungen der L 1250 in Teilen entfällt. 

8.2.2 Zuständigkeit 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist für den Erlass einer planungsrechtlichen Entscheidung 

nach § 18 AEG betreffend Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes zuständig 

(§ 3 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 und Abs. 2 Gesetz über die Eisenbahn-Verkehrsverwaltung 

des Bundes (BEWG). Das Vorhaben bezieht sich auf Betriebsanlagen der 

Eisenbahninfrastrukturbetreiberin DB Netz AG „ und ändert den vom Eisenbahn

Bundesamt erlassenen Planfeststellungsbeschluss des Planfeststellungsabschnitts 

2.1 a/b vom 23.03.2015, Az. 591ppw/029-2300#010. 

8.3 Umweltverträglichkeit 

Gemäß §§ 3a ff. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) alte 

Fassung (a.F.), anwendbar gemäß der Übergangsvorschrift des § 74 Abs. 1 UVPG 

neue Fassung (n.F.), sind die dort in Bezug genommenen Vorhaben einem 
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sogenannten Screening-Verfahren (einer Vorprüfung des Einzelfalles, ob zur 

Genehmigung des Vorhabens eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist) 

zu unterziehen. 

Das antragsgegenständliche Verfahren betrifft die Änderung eines UVP-pflichtigen 

Vorhabens. Daher war eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3e Abs. 1 

Nr. 2 i.V.m. § 3c Satz 1 UVPG a.F. durchzuführen. 

Mit verfahrensleitender Verfügung vom 04.07.2017, Az. 591pä/012-2017#005, hat 

das Eisenbahn-Bundesamt festgestellt, dass für das gegenständliche Vorhaben keine. 

Verpflichtung auf Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§ 3a 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) a. F.). 

B.4 Materiell-rechtliche Würdigung des Vorhabens 

B.4.1 Planrechtfertigung 

Das durch diesen Änderungsplanfeststellungsbeschluss geänderte Vorhaben genügt 

dem in der Rechtsprechung entwickelten Gebot der Planrechtfertigung. Es entspricht 

den Zielsetzungen der eisenbahnrechtlichen Vorschriften und wird durch einen 

konkreten Bedarf getragen. Die der Ausgangsentscheidung zu Grunde liegenden 

Zielsetzungen werden durch die Änderungen nicht berührt. Die mit diesem 

Änderungsfestsetzungsbeschluss zugelassene Änderung der Bauausführung 

schränkt weder Funktion noch Kapazität des Gesamtvorhabens ein und. stellt keine 

tatsächlichen Hindernisse für dessen Verwirklichung dar. Die mit diesem Bescheid 

zugelassenen Änderungen verringern in weiten . Teilen bereits planfestgestellte 

Eingriffe. Außerdem werden gegenüber dem bisherigen Stand die Anlagen den 

aktuellen Normen angepasst. 

B.4.2 Abzuwägende Belange 

B.4.2.1 Grunderwerb 

Durch die Planänderung kommt es in Teilen zu neuen oder geänderten 

Betroffenheiten von Grundstückseigentümern. Grundeigentum muss teils (voll) 

erworben, teils dinglich belastet und teils beschränkt auf die Bauzeit vorübergehend 

in Anspruch genommen werden. Die Eingriffe sind nach Abwägung gerechtfertigt. 

Seite 14 von 23 



Änderungsplanfeststellungsbeschluss gemäß§ 18 AEG i. V. m. § 76 Abs. 3 VwVfG und§ 18d AEG für das Vorhaben PFA 
2.1a/b, NBS Wendlingen- Ulm, Albvorland, 5. PÄ „Optimierung Kleine Wendlinger Kurve (KWK), Anpassung Sonic-Boom-

. Bauwerke West und Ost", Az. 591pä/012-2017#005 vom 26.10.2017 

Bei der Abwägung der von dem Vorhaben berührten Belange im Rahmen einer 

hoheitlichen Planungsentscheidung gehört das unter den Schutz des Artikels 14 Abs. 

1 des Grundgesetzes (GG) fallende Eigentum in hervorgehobener Weise zu den 

abwägungserheblichen Belangen. Soweit Grundstücke der öffentlichen Hand 

betroffen sind, wird der Schutzbereich des Artikels 14 GG hingegen nicht tangiert. Als 

Grundrecht schützt er nicht das Privateigentum, sondern das Eigentum Privater. 

Grundstücke im öffentlichen Eigentum erfahren dennoch einen einfachgesetzlichen 

Schutz und sind auf dieser Grundlage in der Abwägung zu berücksichtigen. Jede 

Inanspruchnahme von privaten Grundstücken, unabhängig von ihrer Nutzung, stellt 

grundsätzlich einen Eingriff für den betroffenen Eigentümer dar. Das Interesse, das 

ein Eigentümer an der Erhaltung seiner Eigentumssubstanz hat, genießt aber keinen 

absoluten Schutz. Für das Eigentum gilt insoweit nichts anderes als für andere 

abwägungsbeachtliche Belange, das heißt, die Belange der betroffenen Eigentümer 

können bei der Abwägung im konkreten Fall zugunsten anderer Belange 

zurückgestellt werden. 

Vorliegend kann auf die Inanspruchnahme der betroffenen Grundstücke in dem 

planfestgestellten Umfang nicht verzichtet werden, ohne den Planungserfolg zu 

gefährden. Das Vorhaben dient dem Wohl der Allgemeinheit und steht im 

Öffentlichen Interesse. Sämtliche, großteils auch geringfügige Eingriffe in das 

Grundeigentum und in die sonstigen Rechte Dritter stehen dahinter zurück. Sofern 

die Flächen nicht bereits im Eigentum der Vorhabenträgerin stehen, hat die 

Vorhabenträgerin zahlreiche Zustimmungserklärungen betroffener Eigentümer 

eingeholt und vorgelegt. Die weiteren betroff~nen Eigentümer wurden durch die 

Planfeststellungsbehörde im Verfahren einzeln schriftlich angehört und erhielten 

Gelegenheit, sich binnen angemessener Frist zu der geplanten Inanspruchnahme zu 

äußern. Ablehnende Stellungnahmen gingen nicht ein. Zwei betroffene Eigentümer 

haben sich zu dem Vorhaben geäußert. 

Durch die Änderungen kommt es mit Blick auf den gesamten 

Planfeststellungsabschnitt zu Betroffenheiten, die insgesamt als gering einzustufen 

sind. Gleichzeit werden einige Grundstücke nicht mehr belastet. Im Einzelnen: 

Änderung der Trassierung 

Durch die Änderung der Trassierung im Bereich der KWK Nord kommt es zu keinen 

zusätzlichen Betroffenheiten. 
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Im Bereich der KWK Süd werden die Erdbauwerke sowie der Wassergraben entlang 

der KWK geringfügig geändert, sodass es zu einzelnen neuen und geänderten 

Betroffenheiten kommt. 

Änderung der Trogbreite am Nordportal des KWK-Tunnels 

Durch die Verbreiterung des Tunnelquerschnittes im Bereich Nord und Süd kommt es 

zu zusätzlichen dinglichen Sicherungen und dauerhaften Erwerb für die 

Tunnelüberdeckung. Allerdings sind sämtliche betroffenen Grundstücke bereits durch 

den bisherigen Tunnel in Anspruch genommen, sodass es sich ausschließlich um 

vergrößerte Betroffenheiten handelt. 

Zu diesen erhöhten Betroffenheiten wurden seitens der Eigentümer keine 

Einwendungen erhoben. Insgesamt fällt die Vergrößerung gering aus und stellt somit 

nur einen leichten, zusätzlichen Eingriff dar, der jedoch zur Umsetzung des 

ursprünglichen Plans notwendig ist und mithin im Öffentlichen Interesse steht. 

Vergrößerung des Querschnitts des Tunnels in offener Bauweise 

Durch die Vergrößerung des Tunnelquerschnitts kommt es lediglich zu vergrößerten 

Betroffenheiten durch dingliche Sicherungen. 

Auswirkungen der verbleibenden Änderungen 

Wie im Erläuterungsbericht in Anlage 1 auf S.22 und S. 23 dargelegt, kommt es bei 

allen weiteren Optimierungen und Änderungen weder zu zusätzlichen, noch 

verstärkenden Eingriffen in das Eigentum Privater. In den meisten verbliebenen 

Fällen werden betroffene Flächen reduziert oder geringfügig geändert, sodass es 

keiner Rechtfertigung für den planfestgestellten Eingriff bedarf. 

B.4.2.2 Entwässerung 

Die Planänderung führt aus wasserwirtschaftlicher und entwässerungstechnischer 

Sicht zu keiner zusätzlicher oder negativeren Beeinträchtigung. 

Das im Bereich Trog Nord der KWK anfallende Wasser wird nun innerhalb des 

Bauwerks gefasst und nicht nach Norden, sondern durch den KWK-Tunnel nach 
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Süden zum Neckar als Vorfluter geleitet. Die Entwässerung Voreinschnitt Süd wurde 

daraufhin angepasst, um die genehmigte in den Neckar abzuleitende Wassermenge 

von Qd = 36 1/s weiterhin einzuhalten. Hierzu wird ein Regenrückhaltekanal errichtet, 

über den das anfallende Wasser, bei Starkregenereignisse gedrosselt, aus dem Trog 

Nord, dem Tunnel und dem Voreinschnitt Süd in den Neckar eingeleitet wird. Somit 

besteht aus Sicht der Planfeststellungsbehörde hinsichtlich der Entwässerung der 

KWK keine Änderung zum Hauptverfahren, da lediglich der Einleitort in den Neckar 

als Vorfluter teilweise geändert wird. 

Die Dimensionierung des Regenrückhaltekanals ist auf ein 10-jähriges 

Regenereignis , bemessen. Dies wurde aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

nachvollziehbar und nicht zu beanstandender Weise in Anlage 15.3 dargestellt. Der 

Forderung des Landratsamt Esslingen das Rückhaltevolumen auf ein 5-jähriges 

Regenereignis zu bemessen wird dadurch entsprochen. 

Auch im Hochwasserfall sind ausreichend Maßnahmen vorgesehen, um eine 

Beeinträchtigung des Eisenbahnbetriebs zu vermeiden. 

Der Regenrückhaltekanal kann zudem durch Schieber als Havariebecken genutzt 

werden. Die Länge des Stauraumkanals beträgt 40m, der Durchmesser 2 Meter. Bei 

einem Vollfüllungsgrad von 80 % besteht ein Stauvolumen von ca. 100 m3 • Dies ist 

ausreichend und garantiert die planfestgestellte Einleitmenge in den Neckar von max. 

361/s. 

Die Forderung des Landratsamtes Esslingen ein vom Regenrückhaltekanal 

getrenntes Havariebecken zu errichten wird zurückgewiesen. Dies ist rechtlich nicht 

erforderlich. Auch sachlich ist dies mit Verweis auf zusätzlich für die Vorhabenträgerin 

entstehenden Kosten und der mögliche Eintrittswahrscheinlichkeit eines Havariefalls 

bei gleichzeitigem Starkregenereignis nicht geboten. Das Rückhaltevolumen ist für 

gewöhnliche Ereignisse ausreichend dimensioniert. Zur weiteren Begründung und 

Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung und die Ausführungen im 

Planfeststellungsbeschluss des Planfeststellungsabschnitts 2.1 a/b vom 23.03.2015, 

Az. 591ppw/029-2300#010 S. 146ff. verwiesen. 

Die vorgesehenen Sickerstützscheiben leiten lediglich zur Wahrung der 

Standsicherheit der Böschungen bei den Voreinschnitten Nord und Süd das dort 

anfallende Grund- und Sickerwasser kontrolliert ab. Ein erhöhter Eingriff im 

Seite 17 von 23 



Änderungsplanfeststellungsbeschluss gemäß§ 18 AEG i. V. m. § 76 Abs. 3 VwVfG und§ 18d AEG für das Vorhaben PFA 
2.1a/b, NBS Wendlingen- Ulm, Albvorland, 5. PÄ „Optimierung· Kleine Wendlinger Kurve (KWK), Anpassung Sonic-Boom

Bauwerke West und Ost", Az. 591pä/012-2017#005 vom 26.10.2017 

wasserrechtlichen Sinn ist nicht gegeben. Es entstehen weder abweichende 

Andrangsmengen noch dauerhaft abweichende Absenkziele. 

B.4.2.3 Wasserwirtschaft, Entwässerung, Hydrologie 

Die von der Vorhabenträgerin beantragten wasserrechtlichen Entscheidungen, 

niedergelegt in Anlage 15.2B, werden in dem Umfang erteilt, als es für die 

Durchführung der Planänderung erforderlich ist, siehe Ziff. A.3. Im Übrigen bleibt es 

bei der Entscheidung in Ziff. A.3 und der Begründung in Ziff. B 3.9 des 

Planfeststellungsbeschlusses des Planfeststellungsabschnitts 2.1 a/b vom 

23.05.2015. 

Die erteilten und bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnisse nach WHG und WG 

~aden-Württemberg werden für das Vorhaben nur in Bezug auf die KWK gering 

modifiziert. Die Erlaubnis war zu erteilten, da sich das Vorhaben nicht 

wasserwirtschaftlich gegenüber der planfestgestellten Situation negativ auswirkt. Die 

Umverlegung des Oberflächenleitungskanals führt zu keiner wesentlichen Änderung, 

mithin entstehen keine neuen oder vertiefen sich bestehende Eingriffe. Die Höhe der 

Einleitmenge von 36 1/s in den Neckar bleibt unberührt. Die Planänderung führt zu 

keiner zusätzlichen Beeinträchtigung des Grundwassers. 

B.4.2.4 Landwirtschaft 

Die Planänderung betrifft landwirtschaftliche Flächen. Aufgrund der geringfügigen 

Änderungen werden die landwirtschaftlichen Belange aber in keinem erheblicheren 

Maß wie bereits im Hauptverfahren in Anspruch genommen oder vorrübergehen 

tangiert. 

Die ist ausreichend und in nicht zu beanstandender Weise in den Unterlagen 

dargestellt und erläutert. Die Forderung des Regierungspräsidiums die Unterlagen 

entsprechend aufzuarbeiten und mit den Landwirten vor Ort und der ULB Esslingen 

zu klären wird daher zurückgewiesen. 

B.4.2.5 Betriebsbedingte Lärm- und Erschütterungsimmissionen 

Erschütterungen 

Durch die Planänderung kommt es zu marginalen zusätzlichen oder verstärkten 

Erschütterungen. Sie sind insgesamt wegen der äußerst geringen Veränderung zum 

bisherigen Planstand vernachlässigbar. Die Planfeststellungsbehörde stützt sich bei 
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dieser Einschätzung auf die plausible und nachvollziehbare schall- und 

erschütterungstechnische Stellungnahme in Anlage 15.4A. 

Lärmimmssionen 

Zu einer geringfügigen Abweichung von Betroffenheiten kommt es bei der geringen 

Verschiebung der KWK mit Blick auf betriebsbedingte Lärmimmssionen. In einem Fall 

ist eine ergänzende, passive Schallschutzmaßnahme gemäß den Vorgaben der 24. 

BlmSchV angezeigt. Im Übrigen bleibt es bei den bereits planfestgestellten 

Vorgaben. 

Die Planfeststellungsbehörden schließt sich den Einschätzungen und Empfehlungen 

aus der vorgenannten Stellungnahme an. Durch die Änderung der Trassierung 

entsteht für ein Stockwerk eines betroffenen Gebäudes möglicherweise ein Anspruch 

auf passiven Schallschutz, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die 

prognostizierten Lärmimmissionen der gegenständlichen Planänderung gegenüber 

dem Stand des Ursprungsbeschlusses verstärken. Die Vorhabenträgerin hat deshalb 

passive Lärmschutzmaßnahmen zugesagt, vgl. Ziff. A.5.2. 

Die Immissionen durch Mikrodruckwellen wurden gemäß Richtlinie 853.1002A01 der 

DB untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchungen, die aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstanden sind, liefern keinen relevanten 

Beitrag, da sie weit unterhalb der Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV liegen. 

Weitere auszugleichende Betroffenheiten entstehen durch die Änderung der 

Trassierung nicht. Insofern bleibt es bei den Bestimmungen des 

Planfeststellungsbeschluss zum PFA 2.1 a/b vom 23.03.2015. Auch die für 

lmmssionsschutzfragen zuständige und beteiligte Behörde äußerte keine Bedenken. 

B.4.2.6 Baubedingte Immissionen 

Aufgrund der Art und des Umfangs der Änderungen, insbesondere im Verhältnis zur 

planfestgestellten Gesamtbaumaßnahme, kommt es zu keiner Erhöhung etwaiger 

Immissionen, da sie als marginal zu betrachten sind. 

B.4.2. 7 Flächen- und Bodenverbrauch 

In Bezug auf Flächen- und Bodenverbrauch kommt es zu einer Reduzierung der 

versiegelten Fläche. Die geringe Verbreiterung des Tunneltroges um ca. 30cm steht 

einer Reduzierung der versiegelten Fläche um ca. 260 m2 durch Änderung der 

Zufahrtsstraße zum Havarie Becken gegenüber. 
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8.4.3 Kreuzungsrechtliche Fragen 

Die im Schreiben vom 14.08.2017 von der Gemeinde Oberbohingen geforderte 

Berücksichtigung und Unterstützung der gemeindlichen Belange bei einer 

Eisenbahnkreuzungsvereinbarung nach § 5 EkRG mit der Vorhabenträgerin kann 

nicht gewährt werden. Sowohl die Eisenbahnkreuzungsvereinbarung als auch die 

ergänzende Baudurchführungsvereinbarung sind nicht Gegenstand des 

Planänderungsverfahrens. Durch die Planänderung werden Rechte der Gemeinde 

nicht vertieft oder nur unwesentlich geändert. Es bleibt bei den vorgesehenen 

Bauflächen. Die technischen Anpassungen und die geringe Streckänderung 

verursachen keinen neuen oder vergrößerten Eingriff. 

8.4.4 Private Einwendungen, Bedenken und Forderungen 

Eine große Zahl von Betroffenen hat der Planänderung zugestimmt. 

Zwei Privatpersonen haben sich im Rahmen der Beteiligung geäußert. Der 

Einwender 01 bringt vor, dass er eine Zustimmung nicht erteile, da er noch keinen 

Notartermin von der Vorhabenträgerin zur Veräußerung seines betroffenen 

Grundstücks mitgeteilt bekommen habe. Der Einwand ist ohne rechtlichen Belang für 

die Planänderung. Die vorgebrachten Gründe sind nicht Teil des 

Planfeststel lungsverfa hrens. 

Der Einwender 02 äußert seine Zustimmung mit der Maßgabe, dass bestehende 

Gebäudeteile bei der Durchführung des Vorhabens nicht zerstört werden dürften. 

Außerdem stimmt er der Eintragung einer Dienstbarkeit ins Grundbuch zu. Die 

Vorhabenträgerin sagt zu, keine Beschädigung von Gebäudeteilen zu verursachen. 

8.5 Gesamtabwägung 

Am antragsgegenständlichen Vorhaben besteht ein öffentliches Interesse. Die 

Planfeststellungsbehörde hat die unterschiedlichen öffentlichen und privaten Belange 

ermittelt, alle Belange in die Abwägung eingestellt und diese gegeneinander und 

untereinander abgewogen. 

Dabei ist sie zu der Auffassung gelangt, dass weder einzelne öffentliche oder private 

Belange noch die Summe aller dem Vorhaben entgegenstehenden Belange gegen

über den öffentlichen Interessen an der Realisierung des Projektes überwiegen. Allen 

öffentlichen Belangen konnte Rechnung getragen werden. Insbesondere die 

eisenbahntechnische Optimierung und die Reduzierung der Eingriffe sind hierbei zu 
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beachten. Private Belange sind nur unwesentlich betroffen und können dem 

Vorhaben nicht entgegenstehen. 

8.6 Sofortige Vollziehung 

Das Vorhaben „PFA 2.1 a/b 5. PÄ Optimierung KWK, Anpassung Sonic-Boom

Bauwerke West und Ost" ist als Teil der NBS Stuttgart-Ulm in den Bedarfsplan für die 

Bundesschienenwege unter „ 1. Vordringlicher Bedarf" im Abschnitt a) ,,laufende und 

fest disponierte Vorhaben" als laufende Nummer 20 eingestellt. Dieser Bedarfsplan 

ist Anlage zu § 1 Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des Bundes 

(Bundesschienenwegeausbaugesetz - BSchwAG). Damit ist für das Vorhaben nach 

dem BSchwAG vordringlicher Bedarf festgestellt. Der Änderungsplanfeststellungs

beschluss ist daher gemäß § 1 Be Abs. 2 Satz 1 AEG sofort vollziehbar. 

B. 7 Entscheidung über Gebühr und Auslagen 

Die Entscheidung über die Gebühr und die Auslagen für diese individuell 

zurechenbare öffentliche Leistung des Eisenbahn-Bundesamtes beruht auf § 3 Abs. 4 

Satz 1 BEWG i. V. m. der Verordnung über die Gebühren und Auslagen für 

Amtshandlungen der Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (BEGebV). 
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C. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den vorstehenden Änderungsplanfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines 

Monats nach Zustellung Klage beim 

Bundesverwaltungsgericht 

Simsonplatz 1 

04107 Leipzig 

erhoben wer9en. Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist. 

Dies gilt nicht ·für die Verfahrensbeteiligten, denen der Änderungsplanfeststellungs

beschluss gesondert zugestellt wurde. Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich zu 

erheben. Die Klage kann auch auf elektronischem Wege erhoben werden. Sie muss 

in diesem Fall den Vorschriften der Verordnung über den elektronischen 

Rechtsverkehr beim Bundesverwaltungsgericht und Bundesfinanzhof vom 

26.11.2004 (BGBI. 1 S. 3091) entsprechen. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Bundesrepublik Deutschland, vertreten 

durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), dieses 

vertreten durch den Präsidenten des .Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle 

Karlsruhe/Stuttgart, Olgastraße 13, 70182 Stuttgart, und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs Wochen die zur Begründung seiner 

Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Erklärungen und 

Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, können durch das 

Gericht zurückgewiesen werden. 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im 

Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Als 

Prozessbevollmächtigte sind Rechtsanwälte sowie die sonst in § 67 Abs. 2 Satz 1 

VwGO genannten Personen zugelassen. Behörden ·und juristische Personen des 

öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 

Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit 

Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 

anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 

der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 

Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

Ein als Bevollmächtigter zugelassener Beteiligter kann sich selbst vertreten. 
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Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Bescheid hat gemäß § 18e Abs. 2 

Satz 1 AEG keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Bescheid 

nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach der 

Zustellung dieses Bescheides beim 

Bundesverwaltungsgericht 

Simsonplatz 1 

04107 Leipzig 

gestellt und begründet werden. 

Eisenbahn-Bundesamt 

Außenstelle Karlsruhe/St_uttgart 

Stuttgart, den 

Az. 591pä/012-2017#005 

VMS-Nr. 3365578 
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